Wenn ein Wirkstoff nicht in Anhang I aufgenommen wird, ist er dann zur Gänze verboten oder nur für den betreffenden Produkttyp?
Anders gefragt: Wenn eine bestimmte Wirkstoff/Produktart-Kombination nicht in Anhang I/IA der Biozid-Produkte-Richtlinie aufgenommen wird, sind dann die anderen Produktarten, in denen dieser Wirkstoff verwendet wird, ebenfalls nicht aufgenommen? Oder benötigt es eigene Richtlinien/Entscheidungen der Kommission dazu? 

Jede Produktart erfordert eine eigene Bewertung, da das mit der Verwendung verbundene Risiko und eine darauf basierende eigene Anhang I/IA-Aufnahmeentscheidung sehr unterschiedlich sein kann. Daher sind die Entscheidungen über die Anhang I/IA-(Nicht)Aufnahme bezüglich verschiedener Produktarten nicht in irgendeiner Weise verknüpft.  
